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Gemeinde Elpersbüttel
(Kreis Dithmarschen)

Vorkaufsrechtssatzung Nr. 1
(gemäß §25(1) Nr. 2 BauGB) 

für das Gebiet

„westlich der Hauptstraße (B5) und südlich des 
Feuerwehrgerätehauses (Grundstücke 14, 16 und 18)“

Aufgrund des § 25 (1) Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB), in Verbindung mit § 4 
Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, hat die Gemeindevertretung der Ge
meinde Elpersbüttel in ihrer Sitzung am 14.09.2023 folgende Satzung zur Begründung 
eines besonderen Vorkaufsrechts beschlossen:

§1
Zweck der Satzung

Auf den von der Satzung betroffenen Flächen zieht die Gemeinde städtebauliche Maß
nahmen zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in Betracht. Das 
Vorkaufsrecht dient der Gemeinde für die Beseitigung städtebaulicher Missstände und 
langfristiger Leerstände, um für das Gebiet eine neue städtebauliche Ordnung im Ein
gangsbereich der Gemeinde zu begründen und diesen Bereich aufzuwerten. Die bisher 
im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesene Fläche soll in 
eine Fläche für den Gemeinbedarf (z. B. Feuerwehrgerätehaus, soziale oder kulturelle 
Nutzungen, altengerechtes Wohnen) ausgewiesen werden.

§2
Geltungsbereich / Satzungsgebiet

Die Vorkaufsrechtssatzung umfasst den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans Nr. 12 der Gemeinde Elpersbüttel. Der Geltungsbereich der Satzung 
ist in Anlage 1 „Lageplan über den Geltungsbereich“ festgesetzt. Er umfasst die 
Flurstücke 32,33, 36, 37 und das östliche Teilstück 39 des Flurs 24 in der Gemeinde und 
Gemarkung Elpersbüttel. Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung.
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§3
Besonderes Vorkaufsrecht

Der Gemeinde Elpersbüttel steht in dem unter § 2 genannten Bereich ein besonderes 
Vorkaufsrecht im Sinne des § 25 (1) Nr. 2 BauGB zu. Die EigentümerZ-innen der unter das 
Vorkaufsrecht nach dieser Satzung fallenden Grundstücke sind verpflichtet, der 
Gemeinde Elpersbüttel den Abschluss eines Kaufvertrages über ihr Grundstück unver
züglich anzuzeigen.

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Anlage 1: Geltungsbereich - Vorkaufsrechtssatzung Nr. 1 der Gemeinde Elpersbüttel

§4
Inkrafttreten

Gemeinde Elpersbüttel, Zf, ,£'S .2023
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Anlage 1
Lageplan über den Geltungsbereich

Gemeinde Elpersbüttel - Satzung über die Vorkaufsrechtsatzung Nr. 1 für das 
Gebiet „westlich der Hauptstraße (B5) und südlich des Feuerwehrgerätehauses 
(Grundstücke 14, 16 und 18)“

Lageplan über den Geltungsbereich


